
Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Dob GV 433/21
19.08.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 191526
Bau eines Taubenschlags - 1. Änderung
Gemarkung Retgendorf, Flur 1, Flst. 185/85 (Hohlweg 3 a in Retgendorf)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 
(Entscheidung)

29.09.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Für das o.g. Bauvorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben mit 
Stellungnahme vom 03.02.2020 nicht erteilt. Der Landkreis hat mit Datum vom 17.04.2020 
den Bauantrag abgelehnt. Daraufhin legte der Antragsteller Widerspruch gegen die versagte 
Baugenehmigung ein. Auch zum Widerspruch hat die Gemeinde das Einvernehmen mit 
Stellungnahme vom 22.06.2020 nicht erteilt. Der Landkreis hat mit Datum vom 09.09.2020 
dem Widerspruch stattgegeben und mit Datum vom 07.10.2020 die Baugenehmigung mit 
Auflagen erteilt (sh. Anlage).
Nunmehr wird eine 1. Änderung der Baugenehmigung hinsichtlich der genehmigten 
Flugzeiten beantragt (sh. Antragsunterlagen).

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB ist bis zum 18.10.2021 erforderlich.
  

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Anlage/n:
Baugenehmigung 
Antragsunterlagen



 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Dobin am See erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 
191526 für den Bau eines Taubenschlags – 1. Änderung auf dem Flst. 185/85 der Flur 1 in der 
Gemarkung Retgendorf unter der Voraussetzung der Einhaltung der Immissionen im Hinblick 
auf das Wohngebiet und die angrenzende Kita.
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HerrnKay Tam
oszus

Hohlweg 3a
19067 Retgendorf

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
als untere Bauaufsichtsbehörde

Organisationseinheit
Fachdienst Bauordnung, Straßen- und Tiefbau

Ansprechpartner
Frau Niehus

Telefon Fax
03871 722-6320 03871 722-77 6320

E-M
ail corina.niehus@

kreis-lup.de

Aktenzeichen
033 0120 0003a W
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B 321

Datum09.09.2020
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G
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arkung: R
etgendorf, Flur: 1, Flurstück: 185/85

Sehr geehrter H
err Tam

oszus,
m

it Schreiben vom
 06.05.2020 legten Sie W

iderspruch gegen den oben genannten B
escheid ein. D

ie
Prüfung hat ergeben, dass dem

 W
iderspruch stattzugeben ist.

D
azu erlasse ich folgenden B

escheid:
1. D

er oben genannte A
blehnungsbescheid w

ird aufgehoben.
2. D

as bauaufsichtliche V
erfahren w

ird fortgesetzt und der V
organg w

ird zur w
eiteren B

earbeitung

an das Fachgebiet B
auordnung innerhalb des Fachdienstes w

eitergeleitet.

3. Die bisher erhobene Gebühr in hlöhe von 37,50 € wird m
it der Gebühr für den abschließenden

Bescheid verrechnet.

4. K
osten für die D

urchführung dieses V
erfahrens w

erden Ihnen nicht berechnet.
5. A

uf A
ntrag w

erden Ihnen die zur zw
eckdienlichen Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung

notw
endigen A

ufw
endungen erstattet. D

er A
ntrag ist an die bescheiderlassende B

ehörde zu
richten. Ein R

echtsbeistand w
ar nicht hinzugezogen w

orden.

Rechtsgrundlaaen:
V

erw
altungsgerichtsordnung (V

w
G

O
) in der Fassung der Bekanntm

achung v om
 19. M

ärz 1991
(B

G
B

I. I S. 686), zuletzt geändert durch A
rtikel 5 A

bsatz 2 des G
esetzes vom

 8. O
ktober 2017 (B

G
B

I.
I S. 3546)

B
augesetzbuch (B

auG
B

) in der Fassung der B
ekanntm

achung vom
 3. N

ovem
ber 2017 (B

G
B

I. l S.
3634), zuletzt geändert durch A

rtikel 2 des G
esetzes vom

 08.08.2020 (B
G

B
I. l S. 1728)
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Seite 2V
erordnung über die bauliche N

utzung der G
rundstücke (B

aunutzungsverordnung - B
auN

V
O

) in der
Fassung der B

ekanntm
achung vom

 23. Januar 1990 (B
G

B
I. l S. 132), zuletzt geändert durch A

rtikel 2
des G

esetzes vom
 4. M

ai 2017 (B
G

B
I. l S. 1057)

V
erw

altungsverfahrens-, Zustellungs- und V
ollstreckungsgesetz des Landes M

ecklenburg-
Vorpom

m
ern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M

-V) in der Fassung der
B

ekanntm
achung vom

 1. Septem
ber 2014 (G

V
O

B
I. M

-V
 S. 476), zuletzt geändert durch A

rtikel 1 des
G

esetzes vom
 2. M

ai 2019 (G
V

O
B

I. M
-V

 S. 158)

Beflründuna:
G

em
äß § 73 A

bsatz 1 N
um

m
er 2 V

w
G

O
 bin ich sachlich und örtlich für die W

iderspruchsbearb eitung
zuständig.

Im
 W

iderspruchsverfahren war die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens unter
Berücksichtigung Ihrer A

usführungen erneut zu prüfen. D
as Bauvorhaben befin det sich im

G
eltungsbereich des rechtskräftigen B

-Planes N
r. 1 R

etgendorf, 5. Ä
nderung. E

in V
orhaben ist hier

bauplanungsrechtlich zulässig, w
enn es den Festsetzungen des Planes nicht w

iderspricht und die
Erschließung gesichert ist. D

ie in R
ede stehende Fläche ist im

 B
-Plan als allgem

eines W
ohngebiet

festgesetzt. A
llgem

eine W
ohngebiete dienen vorw

iegend dem
 W

ohnen (§ 4 A
bs. 1 B

auN
V

O
).

G
em

äß § 14 B
auN

V
O

 sind in allgem
einen W

ohngebieten auch untergeordnete N
ebenanlagen und

E
inrichtungen zulässig, die dem

 N
utzungszw

eck der in dem
 B

augebiet gelegenen G
rundstücke oder d es

Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht w
idersprechen. Zu den untergeordneten

N
ebenanlagen gehören auch solche für die K

leintierhaltung und dam
it die von Ihnen geplante

Taubenhaltung als H
obbytierhaltung.

N
ach dem

 im
 § 15 B

auN
V

O
 verankerten R

ücksichtnahm
egebot sind die in den §§ 4 und 1 4 B

auN
V

O
aufgeführten baulichen A

nlagen und sonstigen A
nlagen im

 Einzelfall auch unzulässig, w
enn von ihnen

B
elästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des B

augebiets im
 B

augebiet
selbst oder in dessen U

m
gebung unzum

utbar sind.
Im Ausgangsbescheid wurde davon ausgegangen, dass von der Taubenhaltung

B
elästigungen/B

eeinträchtigungen durch V
ogelkot- und Federnfall ausgehen können, die insbesondere

für die nahegelegene K
ita, aber auch für die N

achbarn im
 W

ohngebiet unzum
utbar seien.

Im
 R

ahm
en des W

iderspruchsverfahrens gab der Fachdienst G
esundheit eine Stellungnahm

e zu dem
beantragten V

orhaben ab. D
anach gibt es aus gesundheitlich-hygienischer Sicht unter B

erücksichtigun g
der angegebenen H

altungsbedingungen in V
erbindung m

it der regelm
äßigen veterinärm

edizinischen
Betreuung der Tiere keine Bedenken gegen die Errichtung des Taubenschlages und der d am

it
verbundenen H

altung von 30 Tauben.
Sie trugen im

 R
ahm

en der A
nhörung u.a. vor, dass auf dem

 K
ita-G

rundstück selbst m
ehrere V

ogelkästen
in den B

äum
en angebracht w

orden seien, w
odurch auf dem

 G
rundstück ohnehin regelm

äßig V
ögel auch

w
ährend des K

ita-Betriebes anzutreffen seien.
N

ach W
ertung aller Sachverhalte w

iderspricht das V
orhaben nicht der Eigenart des G

ebietes und das
R

ücksichtnahm
egebot w

ird nicht verletzt.
N

ach § 72 V
w

G
O

 hat die A
bhilfeentscheidung die K

osten des V
erfahrens zu regeln. Im

 vorliegenden  Fall
w

urde dem
 W

iderspruch abgeholfen, so dass keine V
oraussetzungen für eine G

ebührenerhebu ng
bestanden. Sie w

aren daher m
it den K

osten des V
erfahrens nicht zu belasten.

Entsprechend § 80 A
bs. 1 V

w
V

fG
 M

-V
 sind dem

 erfolgreichen W
iderspruchsfü hrer die zur

zw
eckentsprechenden R

echtsverfolgung oder R
echtsverteidigung notw

endigen A
ufw

endungen  zu
erstatten. D

a ein R
echtsbeistand nicht hinzugezogen w

ar, fallen entsprechende K
osten nicht an.

Rechtsbehelfsbelehruna:
G

egen diesen B
escheid und/oder die K

ostenfestsetzung kann innerhalb eines M
onats nach B

ekanntgabe
W

iderspruch erhoben w
erden. D

er W
iderspruch ist einzulegen beim

Landrat des Landkreises Ludw
igslust-Parchim

 als untere Bauaufsichtsbehörde, Putlitzer Straße
25,19370 Parchim

.
Hinweis:

B
itte reichen Sie die zw

ei an Sie zurückgesandten A
usferticiunaen der A

ntragsunterlagen für die
w

eitere Bearbeitung w
ieder ein.

M
it freufidlictiem
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ImAjjf (/
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idersprüche
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Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Dob GV 434/21
19.08.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 211154
Errichtung einer Terrassenüberdachung
Gemarkung Retgendorf, Flur 1, Flst. 19/2 (Cambser Weg 12 in 
Retgendorf)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 
(Entscheidung)

29.09.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist die Errichtung einer Terrassenüberdachung geplant (sh. 
Antragsunterlagen).

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Retgendorf und ist somit 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
Gemäß § 34 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.
Das ist vorliegend der Fall. 

Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB ist bis zum 16.10.2021 erforderlich. 

 

Finanzielle Auswirkungen:
keine 



Anlage/n:
Antragsunterlagen

 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Dobin am See erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 
201719 für die Errichtung einer Terrassenüberdachung auf dem Flst. 19/2 der Flur 1 in der 
Gemarkung Retgendorf.
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Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Dob GV 437/21
20.09.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag  
Neubau einer Doppelgarage
Gemarkung Rubow, Flur 1, Flst. 10/4 (Kastanienallee 18 in Rubow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 
(Entscheidung)

29.09.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist der Neubau einer Doppelgarage geplant (sh. Antragsunterlagen).
Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Rubow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen.
Nach § 34 (1) BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Das ist vorliegend der Fall.

Die Zufahrt ist gesondert bei der Gemeinde zu beantragen.

Für das Vorhaben ist das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB erforderlich.  
  

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Anlage/n:
Antragsunterlagen

 



Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Dobin am See erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag für den 
Neubau einer Doppelgarage auf dem Flst. 10/4 der Flur 1 in der Gemarkung Rubow.
Hinweis:
Die Zufahrt ist gesondert bei der Gemeinde zu beantragen.
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